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Prof. Dr. Frank Arloth

Amtschef des Bayerischen 

Staatsministerums der 

Justiz
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Liebe Leserinnen und Leser

Die zum 1. April 2024 erfolgte Teillegalisierung von Cannabis durch das Cannabisgesetz (CanG) 

beschäftigt auch den Justizvollzug. Zwar betreffen die vollstreckungsrechtlichen Folgen, die sich 

durch entsprechende Anwendung des § 313 EGStGB ergeben, den Vollzug nur mittelbar. Jedoch stel-

len sich für den Vollzug als unmittelbare Folge der Legalisierung zahlreiche tatsächliche Probleme. 

Einigkeit dürfte insoweit bestehen, dass der Besitz und der Konsum von Cannabis als berauschendem 

Mittel – gleich wie von Alkohol – den Inhaftierten weiterhin untersagt 

werden soll. Entsprechend gilt dann auch für Besucher, dass das Mit-

bringen von Cannabis verboten ist. Doch gilt es darüber hinaus zu klären, 

ob und ggfs. wie mittlerweile legale Kleinmengen für die Insassen bei 

Haftantritt verwahrt und zur Habe genommen werden müssen oder ob 

und ggfs. wie derartige Mengen vernichtet werden können. Das neue 

Gesetz schafft vor diesem Hintergrund zahlreiche neue Fragen und stellt 

damit sowohl die Ermittlungsbehörden als auch den Vollzug vor bisher 

ungelöste Probleme. Und nicht zuletzt müssten die Anstaltsleiterinnen 

und Anstaltsleiter durch entsprechende Verfügungen sicherstellen, dass 

auch den Bediensteten der Konsum und der Besitz von Cannabis auf 

dem Anstaltsgelände untersagt sind. 

Aus Gesellschaft und Redaktion gibt es eine personelle Veränderun-

gen mitzuteilen: In unserer Herausgeber-Gesellschaft hat nunmehr 

Alexander Böhmer, Leiter der Abteilung Justizvollzug im Hessischen 

Justizministerium, den Vorsitz übernommen, nachdem Torsten Kunze schon vor einiger Zeit zum Ge-

neralstaat ernannt worden ist. Aufgrund beruflicher Veränderungen hat Anne Kaplan die Redaktion 

leider verlassen, da ihre neue Tätigkeit nicht den notwendigen zeitlichen Spielraum ermöglicht. Wir 

freuen uns aber, als ihre Nachfolgerin Stefanie Roos vorstellen zu können. Sie ist Professorin für Er-

ziehungswissenschaften an der Universität Siegen und hat bereits an der jüngsten Redaktionssitzung 

teilgenommen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Hinweisen möchte ich Sie auch auf eine weitere Neuerung: Unser Archiv an Heften, die älter als 

fünf Jahre sind, ist jetzt über unsere Website www.forum-strafvollzug.de zugänglich. Die Hefte 

stehen dort als pdf-Dateien zum Download bereit. Wir hoffen, dass dies zu einer weiteren Nutzung und 

Verbreitung unserer Zeitschrift beiträgt.

Der Schwerpunkt dieses Heftes ist auf ungewöhnliche, aber umso erfreulichere Weise zustande 

gekommen: Im Juni letzten Jahres haben die Professoren Michael Lindemann und Torsten Verrel 

an der Universität Bielefeld ein Symposium zu dem Thema Lebensende und Lebendigung im Straf-

vollzug veranstaltet. Die Beiträge des Schwerpunktes sind das Ergebnis dieser Veranstaltung. Dieses 

Thema ist aufgrund der zunehmend älter werdenden Gefangenenpopulation einerseits, aber auch auf-

grund der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf selbstbestimmte 

Lebensbeendigung andererseits hoch aktuell und für den Strafvollzug von grundlegender Bedeutung. 

Aus der Redaktion wurde der Schwerpunkt von Jochen Goerdeler begleitet. Für weitere Einzelheiten 

verweise ich auf seinen Einführungsbeitrag (S.85).

Die gesamte Redaktion wünscht eine interessante Lektüre. Bleiben Sie uns verbunden und vor allem 

bleiben Sie gesund!

Ihr Frank Arloth
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Jochen Goerdeler

Zum Lebensende im Strafvollzug
Eine Einführung in den Heftschwerpunkt

Es gibt insbesondere zwei Gründe, sich im Rahmen eines 
Heftschwerpunktes vertieft mit dem Lebensende von Ge-
fangenen im Justizvollzug zu befassen. 

Zum einen wirkt sich die allgemeine demografische 
Entwicklung der Gesellschaft auch im Justizvollzug aus: die 
Bevölkerung in Deutschland und Europa wird älter. Dies ist 
auf die hohe Lebenserwartung, mehr noch aber auf den Ge-
burtenrückgang und die insgesamt weniger werdenden jun-
gen Menschen zurückzuführen. Auch im Gefängnis ist der 
Anteil der älteren und alten Gefangenen in den letzten Jahr-
zehnten spürbar angestiegen. Der Vollzug muss sich daher 
um eine größer werdende Zahl von Gefangenen kümmern, 
die aufgrund ihres Alters eingeschränkt und pflegebedürftig 
sind. Obwohl der Strafvollzug dem Ziel der sozialen Wie-
dereingliederung der Gefangenen verpflichtet ist, lässt sich 
dieses Ziel bei langjährig inhaftierten Gefangenen in dieser 
letzten Lebensphase mitunter nicht erreichen. Die Versor-
gung und Begleitung sterbender Gefangener gehört jedoch 
nicht zum üblichen Standardprogramm des Strafvollzuges, 
vielmehr stellt sich die Herausforderung, konzeptionelle 
und organisatorische Anpassungen im Versorgungsangebot 
zu entwickeln.

Zum anderen musste der Justizvollzug „schon immer“ 
neben solchen natürlichen Sterbefällen mit einem im Ver-
gleich zur Gesamtbevölkerung deutlich erhöhten Risiko der 
Suizidalität von Gefangenen umgehen. Forum Strafvollzug 
hatte dieser Problematik bereits vor vier Jahren einen Heft-
schwerpunkt gewidmet (FS 4/2020, „Selbstverletzendes und 
suizidales Verhalten inhaftierter Menschen“). Eine neue und 
noch herausfordernde Entwicklung ist dabei die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes, das in den letzten 
Jahrzehnten in unterschiedlichen Konstellationen die Au-
tonomie des Einzelnen gestärkt hat, wenn es um Entschei-
dungen über die eigene Gesundheit und das eigene Leben 
geht. Im Zusammenhang mit der ärztlichen Zwangsbe-
handlung in der Psychiatrie erkennt das BVerfG auch solche 
Entscheidungen des Einzelnen über die eigene Gesundheit 
an, die aus medizinischer Sicht als unvernünftig erscheinen 
– der Staat habe insofern keine Vernunfthoheit, die ihn zu 
zwangsweisen Behandlungen gegen eine freiverantwortli-
che Entscheidung des Betroffenen ermächtigen könnte. An 
anderer Stelle hat es dem Einzelnen als Ausfluss des allge-
meinen Persönlichkeitsrechtes das Recht zuerkannt, dem 
eigenen Leben ein Ende zu setzen; eine solche Entscheidung 
sei als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Ge-
sellschaft zu respektieren. 

Ein solches Recht zur eigenverantwortlichen Beendi-
gung des eigenen Lebens stellt den Justizvollzug vor meh-
rere Dilemmata und „intellektuelle Herausforderungen“, wie 
es der nordrhein-westfälische Beauftragte für den Justiz-
vollzug, Michael Kubink, formuliert hat. 

Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe und die Sicher-
stellung des Strafverfahrens können nur mit einem leben-
den Gefangenen (als Verurteiltem oder Beschuldigten) erfol-
gen. Freilich wäre es eine Verletzung der Menschenwürde, 
würde der Gefangene nur aus Gründen der Durchsetzung 

des staatlichen Strafvollzuges am Leben gehalten. Dennoch 
hat der Vollzug gegenüber den Gefangenen, die sich in sei-
ner, in unmittelbarer staatlicher Obhut befinden, besondere 
Schutzpflichten und muss Gefährdungen für ihre physische 
und psychische Gesundheit und ihr Leben abwehren. 

Kommt es zu einem Suizid, stehen damit Zweifel im 
Raum, ob die Verantwortlichen alles Erforderliche getan 
haben, um ihrem Schutz- und Fürsorgeauftrag ausreichend 
nachzukommen. Darüber hinaus kann sich der Vollzug dem 
Vorwurf ausgesetzt sehen, durch belastende Haftbedingun-
gen den Todeswunsch des Gefangenen verursacht oder be-
fördert zu haben – ein Vorwurf, der mit Blick auf das Verbot 
der Folter und unmenschlichen Behandlung (Art. 8 EMRK) 
besonders schwer wiegen würde.

Für den Todeswunsch eines Gefangenen kann es unter-
schiedliche Gründe geben, wie beispielsweise belastende Er-
eignisse, eine als unerträglich empfundene Lebenssituation 
oder das Gefühl verlorengegangener Lebensperspektive. Die 
mit der Haft entstehende Isolation, der Autonomieverlust 
oder die Ungewissheit, ob und wann je wieder ein Leben in 
Freiheit möglich sein wird, können dabei durchaus Faktoren 
sein, die eine solche Entscheidung beeinflussen. Der Staat 
bzw. als dessen handelnder Akteur: der Vollzug steht damit 
vor der schwierigen Aufgabe, alles für die Abwendung ei-
nes solches Suizides zu tun und gleichzeitig den staatlichen 
Strafanspruch aufrecht zu erhalten. 

Mitunter ist von Gefangenen das eigene Leben als 
Druckmittel zur Durchsetzung politischer oder haftspezi-
fischer Forderungen eingesetzt worden, wie beispielsweise 
bei den bekannten Hungerstreiks der inhaftierten RAF-Ge-
fangenen. In dieser besonders zugespitzten Situation steht 
der Staat vor der Herausforderung, dem Schutz des Lebens 
verpflichtet zu sein, aber auch nicht als erpressbar zu er-
scheinen. 

So kann (der Verdacht auf) Suizidalität eines Gefange-
nen auch eingriffsintensive Sicherungsmaßnahmen recht-
fertigen wie eine Beobachtung, die Absonderung, die Un-
terbringung in besonderes gesicherten Hafträumen oder gar 
eine Fixierung und medizinische Zwangsbehandlungen.  

Und schließlich: unabhängig von allen rechtlichen und 
staatstheoretischen Erwägungen ist es vor allem ein tragi-
sches, belastendes Ereignis für die Bediensteten und Gefan-
genen, die den Suizid eines (Mit-) Gefangenen miterleben 
müssen. 

Die disziplinübergreifende Diskussion der von diesen 
Entwicklungen ausgehenden, teilweise fundamentalen ethi-
schen und normativen, teilweise sehr handlungspraktischen 
Herausforderungen für das Vollzugssystem und möglicher 
Lösungsansätze war Gegenstand eines Symposiums, wel-
ches die Professoren Michael Lindemann und Torsten 
Verrel gemeinsam am 15. und 16. Juni 2023 am Zentrum 
für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld 
veranstaltet haben. Circa 60 Expertinnen und Experten aus 
verschiedenen Disziplinen mit Bezügen zur Theorie und Pra-
xis des Strafvollzuges nahmen an dieser Veranstaltung teil. 
Ein Teil der in diesem Zusammenhang gehaltenen Referate 
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wird in diesem Schwerpunktheft von Forum Strafvollzug 
dokumentiert und damit einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Wir freuen uns über diese sehr besondere 
Kooperation und bedanken uns bei den Veranstaltern und 
den Autor*innen für die Gelegenheit, die Beiträge in diesem 
Heftschwerpunkt zu dokumentieren. 

Michael Lindemann und Torsten Verrel führen zu-
nächst vertiefter in die verschiedenen Facetten des Themas 
ein und beleuchten die Bedeutung der demografischen Ent-

wicklung für den Justizvollzug, 
die normativen Grundlagen im 
Strafvollzugsrecht sowie die 
Implikationen, die das vom 
Bundesver fassungsger icht 
postulierte Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben für den Straf-
vollzug hat. 

Daran anschließend befasst 
sich Andreas Lob-Hüdepohl 
aus einer ethischen Perspekti-
ve mit den Fragen, die mit dem 
Lebensende im Strafvollzug und 
insbesondere mit dem Wunsch 
nach einer selbstbestimmten 
Lebensbeendigung verbunden 
sind. Dazu gehört einerseits, 
dem Sterbenswunsch mit Res-

pekt zu begegnen, andererseits aber auch im Rahmen einer 
umfassenden Suizidprävention darauf hinzuarbeiten, dass 
es erst gar nicht zu einer solchen Entscheidung kommt bzw. 
diese wieder revidiert werden kann.

Die folgenden drei Beiträge setzen sich mit dem voll-
zugspraktischen Umgang mit dem Lebensende im Straf-
vollzug auseinander. Jochen Woltmann ist Direktor des 
Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg im Sauerland 
und berichtet aus dieser Position von den dort gemachten 
Erfahrungen. Kerstin Höltkemeyer-Schwick und Lisa 
Schimweg stellen die Einrichtung altersgerechter Haftplät-
ze im nordrhein-westfälischen Justizvollzug und die Ent-
wicklung eines entsprechenden Betreuungsangebotes dar. 
Und Gudrun Silberzahn-Jandt schreibt über die in Ba-
den-Württemberg gemachten Erfahrungen mit ambulanten 
Hospizdiensten.

Nicht nur in Deutschland fordert das Recht auf ein 
selbstverantwortliches Lebensende den Justizvollzug her-
aus. Brigitte Tag berichtet über den Stand der Auseinander-
setzung zu assistierten Suiziden im schweizerischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug. Gegenstand ist die Frage, ob und 
unter welchen Voraussetzungen es Sterbehilfeorganisatio-
nen zu gestatten ist, den Suizidwunsch von Inhaftierten zu 
unterstützen. Sie reflektiert dabei über die Besonderheiten 
des Obhutsverhältnisses zwischen Staat und Inhaftiertem 
einerseits und dem Angleichungsgrundsatz andererseits, 
der es nahelegt, einen Gefangenen unter im Wesentlichen 
ähnlichen Voraussetzungen den Suizid zu ermöglichen, wie 
es einer Person in Freiheit möglich wäre. Im Ergebnis orien-
tiert sich Tag an den standesrechtlichen Grundsätzen für die 
Mitwirkungen von Ärzt*innen an einem assistierten Suizid, 
die neben einer eigenverantwortlichen, in urteilsfähigem 
Zustand getroffenen Entscheidung der betroffenen Person 
u.a. auch das Vorliegen eines schwerwiegenden und uner-
träglichen Leidens, das auf Krankheitssymptome oder eine 
Funktionseinschränkung zurückzuführen ist, als Vorausset-

zung verlangen. Paul Mevis erläutert die Rechtslage in den 
Niederlanden, die – anders als Deutschland – kein aus der 
Menschenwürde abgeleitetes Recht auf eine selbstbestimm-
te Lebensbeendigung kennt. 

Der nordrhein-westfälische Beauftragte für den Jus-
tizvollzug, Michael Kubink fragt schließlich nach den 
rechtlichen Schlussfolgerungen, die ein solches Recht auf 
ein selbstbestimmtes Sterben für den Strafvollzug bedeu-
tet. Es plädiert für die Entwicklung eines umfassenderen 
„End-of-Life“-Konzeptes, das sowohl Vollzugs- wie auch 
Vollstreckungsrecht umfasst.

Den Abschluss des Schwerpunktes bilden zwei vollzugs- 
praktische Beiträge zur Suizidprävention: Willi Pecher 
stellt kurz die Entwicklung und Implementierung des Liste-
ner-Projekts zur Suizidprävention sowie die Ergebnisse der 
Evaluation von rund 50 Einsätzen in der JVA München vor. 
„Listener“ sind sorgfältig ausgewählte und geschulte Gefan-
gene, die Mitgefangenen*innen in seelischen Problemlagen 
als Gesprächspartner*in zur Verfügung stehen. Irmgard 
Render erläutert das nordrhein-westfälische Konzept zur 
Suizidprävention im Justizvollzug. Das Konzept wurde nach 
einer Überarbeitung des bestehenden Regelwerkes im De-
zember 2022 durch Rundverfügung in Kraft gesetzt.

Jochen Goerdeler

Referent im Bundesministerium 

der Justiz

jochen.goerdeler@ 

forum-strafvollzug.de

Veranstaltungshinweis

Seminar: Das Good Lives Model (GLM) in der Praxis 

Berlin, 03.-04. Juni 2024

Das Good Lives Model hat sich mittlerweile als Denkmodell 
in der Anwendung mit straffälligen Menschen etabliert. Es 
bietet eine ganzheitliche und ressourcenorientierte Heran-
gehensweise bei der Rehabilitation von Straftäter:innen. Es 
hat als Grundsatz, dass das Risiko erneuter Straffälligkeit 
nur dann nachhaltig gemindert werden könne, wenn wir 
Menschen dabei unterstützen, ihre Stärken und Kompe-
tenzen richtig einzusetzen. Das Seminar soll Einblick in die 
Grundgedanken des Good Lives Models bieten und anhand 
von praktischen Übungen und Fallbeispielen Teilnehmer:in-
nen befähigen, das Good Lives Model in die Arbeit mit den 
Klient:innen zu übernehmen.

Veranstalter: DBH – Fachverband für Soziale Arbeit, Straf-
recht und Kriminalpolitik

Zur Anmeldung: https://www.dbh-online.de/veranstal-
tungen/seminar-berlin/das-good-lives-model-glm-der-
praxis  
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